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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1965

Norm

ABGB §1042 A

Rechtssatz

Ein Verwendungsanspruch nach § 1042 ABGB (ebenso wie nach § 1041 ABGB) ist auch dann ausgeschlossen, wenn die

Leistung vom Verkürzten an eine Mittelsperson außerhalb eines Vertragsverhältnisses in einem ö8entlich - rechtlichen

Verhältnis ihren zureichenden Rechtsgrund findet.
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